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Einführung und Lerntipps

Dieses  Buch ist  ideal  für  Anfänger  in  der  WEG-
Verwaltung,  aber  auch  für  sog.  „alte  Hasen“  (so
nennt man mehrjährige, erfahrene Verwalter),  die
das NEUE Wohnungseigentumsgesetz (seit 1.12.20)
mit  seinen  vielen  Veränderungen  kennen  lernen
möchten! Aus diesem Grund sind inzwischen auf-
gehobene  Regelungen  und  die  neuen  gegenüber
gestellt. 

Dieses  Buch  beruht  im  Kern  weithin  auf  einem
vormals  staatlich geprüften Fernlehrgang zum/zur
„Geprüften  Fachverwalter/-in  von  Wohnungs-
eigentum  (IMI)“,  somit  auf  anerkannten
Grundlagen,  wenngleich  das  neue  WEG  schon
große  Veränderungen  in  der  Verwaltertätigkeit
bewirkt,  weil  die  Eigentümergemeinschaft  seit
Dezember  2020  voll  rechtsfähig, gewissermaßen
"volljährig" geworden ist. Mehr dazu folgt.

Die  nächste  wichtige  Neuerung für  Verwalter  ist,
das  alle  nach  §34c  der  Gewerbeordnung  nun
"Wohnimmobilienverwalter"*)  und  gleichzeitig  Ge-
werbetreibende nach § 34c GeWO geworden sind.
Dazu gehört auch die Weiterbildungspflicht mit 20
Lernstunden alle drei Jahre. Hierfür haben wir das
Fachbuch: „Verwalter 1 Weiterbildung“. Details fol-
gen.

*) In diesem Buch wird immer „der Verwalter“ in der
männlichen Form genannt. Sie ist als Berufs-bezeich-
nung gedacht und keine gentermäßige Bezeichnung.
Alle Frauen sind hier ausdrücklich einbezogen!
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Dieses  Buch  legt  den  Grundstein  und  geht  in’s
WEG-Detail. Es hat folgenden Aufbau:

In der Lektion 1 werden die Rechten und Pflichten
der  Wohnungseigentümer  beschrieben,  denn  das
WEG ist ein Gesetz für die Wohnungseigentümer!

In  der  Lektion  2 werden  die  (reduzierten)
gesetzlichen  Verwalteraufgaben  beschrieben  und
von  solchen,  die  der  Mitwirkung,  z.B.  als  WEG-
Berater, bedürfen.

Kern der Verwaltertätigkeit sind die unveränderten
Lektionen  4  (Buchführung),  5  (Abrechnung,
Wirtschaftsplan) und 8 (Eigentümerversammlung). 

Die meisten Verwalterpflichten haben deshalb den
Charakter  eines reinen  Dienstvertrags,  das heißt:
Erfüllung  der  büromäßigen  gesetzlichen  Dienst-
leistungen  ähnlich  wie  ein  Beamter  oder  Berater.
Die  früheren  Werksvertragsanteile,  die  rechtlich
einen „Erfolg“ im weitesten Sinne erforderten, wie
das zum Beispiel bei Reparaturen der Fall ist, sind
aus  dem Gesetz  verschwunden.  Dadurch  ist  das
gesetzliche Berufsrisiko bedeutend gesunken.

* Lerntipps

Sofern Sie die Materie gründlich erlernen möchten,
kommen  Sie  um  ein  „richtiges“  Lernen,  das
zugleich  anstrengend ist,  nicht  herum.  Damit  es
gelingt, empfehle ich Ihnen, einige Grundregeln des
Lernens anzuwenden und zwar:
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● Einen gemütlichen Lernplatz einrichten
● Zur für Sie richtigen Zeit lernen (morgens, 
   mittags, abends)
● Wichtiges laut lesen
● Wichtiges selbst aufschreiben z.B. auf einem 
   Notizblock oder in eine Textdatei oder 
● Legen Sie Ihr eigenes Immobilien-Lexikon an! 
● Produktive Pausen zum Überdenken des Stoffes 
   machen
● Sich eine Belohnung für das Lernen gönnen.

Am Ende des Buchs werden Sie über ein breites
WEG-Verwalterfachwissen verfügen, das Sie in die
Lage  versetzt,  eine  qualifizierte  Verwalter-  und
WEG-Beratertätigkeit – selbständig oder angestellt
- ausüben zu können. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium!

Reinhold Pachowsky
www.pachowsky.de
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Einleitung

Diese  Lektion  behandelt  das  neue Wohnungs-
eigentumsgesetz  und  zwar  zunächst  diejenigen
Paragrafen,  die  die  Eigentümer  unmittelbar
betreffen  wie  zum  Beispiel  die  Begründung  von
Wohnungseigentum, die Miteigentumsanteile  bzw.
Tausendstel  usw.  und  es  handelt  von  den
unmittelbaren  Rechten  und  Pflichten  der
Wohnungsseigentümer. 
Wie schon eingangs erwähnt, sind mit dem neuen
WEG die Eigentümer voll rechtsfähig geworden und
somit für viele Aufgaben, die früher die Verwaltung
zu tun hatte, rechtlich selbst verantwortlich. 
Das ist neu und wird einige Zeit brauchen, bis es
die  Verwalter  und  die   Eigentümer  verstanden
haben. 

Wir  beginnen  jedoch  „ganz  vorne“  beim
Wohnungseigentum, nämlich bei der Begründung
bzw.  Einrichtung.  Die  Begründung  des
Wohnungseigentum  im  Grundbuch  hat  zum
Beispiel  der  Bauträger,  Aufteiler  oder
Voreigentümer  vorgenommen.  Als  Verwalter
können und dürfen Sie daran nichts ändern. 

Fühlt  sich  ein  Eigentümer  ungerecht  behandelt,
zum  Beispiel  bei  den  Tausendstel  (folgt),  dann
muss er selbst aktiv werden. 
Als  Verwalter  sollten  Sie  jedoch  wissen,  wie  das
Wohnungseigentum zustande kommt und welche
Kriterien für die Eigentümer gelten.  
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<Lektion 1>

1. Begriffe des Wohnungseigentums (§ 1 WEG)

Eigentumswohnungen sind begrifflich wohl nahezu
jedem  bekannt.  Rechtlich  heißt  die  Eigentums-
wohnung stets „Sondereigentum“ (als Abgrenzung
zum Gemeinschaftseigentum). 

Merke:
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an ei-
ner  Wohnung,  das  grundbuchamtlich  mit  einem
bestimmten  Miteigentumsanteil  am gemeinschaft-
lichen Eigentum verbunden ist. 

Dies  bedeutet:  Wohnungseigentum  ist  rechtlich
echtes Eigentum, nämlich das grundbuchrechtlich
eingetragene  Eigentum  an  einer  bestimmten
Wohnung.  Diese  Wohnung  ist  wiederum
Bestandteil  eines Hauses bzw. einer Wohnanlage,
somit  ist  der  Wohnungseigentümer  zugleich
Anteilseigentümer  am  Gemeinschaftseigentum.
Jeder  Wohnungseigentümer  kann  mit  seiner
Wohnung  frei  umgehen,  z.B.  diese  selbst
bewohnen,  vermieten,  verkaufen,  vererben,
verschenken  usw.,  soweit  Gesetze  und  Rechte
Dritter nicht entgegenstehen.

Bezüglich  des  Gemeinschaftseigentums,  also  z.B.
dem Grundstück,  Treppenhaus,  technische Anla-
gen etc.  ist der Eigentümer in der Verfügung be-
schränkt,  denn  hier  entscheiden  Eigentümer  ge-
meinsam  in  einer  sog.  Eigentümerversammlung,
d.h. dort wird über Maßnahmen demokratisch ab-
gestimmt. 
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Merke:  <Lektion 1>

Das Eigentum besteht aus folgenden Elementen:
- Dem Sondereigentum an einer Wohnung oder ggf. 
- Dem Teileigentum (= gewerbliche Einheit)
- Dem gemeinschaftlichen Eigentum an „Dach und 
   Fach“
- Dem Gremium der Wohnungseigentümer-
   gemeinschaft (WEG)

Alle  Elemente  sind  untrennbar  miteinander
verbunden,  ein  Wohnungseigentümer  kann  sich
davon  nicht  ausschließen.  Er  braucht  sich
allerdings  nicht  aktiv  bei  der  Eigentümer-
gemeinschaft zu beteiligen.

Wichtige Begriffe:

 Sondereigentum ist  das  Eigentum  an  einer
bestimmten Wohnung (= Wohnungseigentum). Das
Wohnungseigentum  ist  verbunden  mit  einem
Miteigentumsanteil  am  gemeinschaftlichen
Eigentum.

Teileigentum ist  das Sondereigentum an nicht  zu
Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes
(z.B. Büroräume, Laden, Lagerraum etc.). 
Ansonsten wird es gleich dem Sondereigentum an
Wohnungen behandelt. 

 Garagenstellplätze gelten rechtlich als Räume.

 Gemeinschaftseigentum ist,  simpel  ausdrückt,
alles "drum herum" um eine Wohnung, z.B. Dach,
Außenwände,  Treppenhaus,  Grundstück,
Heizungsanlage  usw.,  also  alles,  was  nicht
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Wohnungs-  oder  Teileigentum  ist  sowie  das
gesamte Grundstück.

 Die  Wohnungseigentümergemeinschaft besteht
begrifflich  aus  allen  Wohnungseigentümern.  In
einer  (jährlichen)  Wohnungseigentümer-
versammlung  beschließen  sie  mit  Mehrheit  über
alle notwendigen Dinge der Verwaltung.

2. Begründung von Wohnungseigentum

Abschnitt 2 §§ 2 – 8 des WEG: Begründung des Wohnungs-

eigentums

§ 2 Arten der Begründung
Wohnungseigentum  wird  durch  die  vertragliche
Einräumung  von  Sondereigentum  (§  3)  oder  durch
Teilung (§ 8) begründet.

Wohnungseigentum  muss  formalrechtlich
„begründet“ werden. Diese Begründung ist bereits
vom Bauträger oder dem Voreigentümer erfolgt und
sie  konnte  nach  dem  Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) § 2 (oben) auf zwei Arten erfolgen.

1. Durch vertragliche Einräumung von Sonder-
    eigentum nach § 3 WEG
2. Durch Teilung.

Die  erste  Möglichkeit  ist  in  der  Praxis  ein
Ausnahmefall  und  vor  allem  für  WEG-Verwalter
von  sehr  seltener  Bedeutung.  Auf  eine
weitergehende Behandlung wird deshalb verzichtet,
weil  sie  für  die  Verwaltung  keinen  praktischen
Unterschied darstellt.
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2.1 Teilung nach § 8 WEG

Der  übliche  Fall  ist  deshalb  die  Teilung  des
Grundbuchs nach § 8 WEG:

§ 8 Teilung durch den Eigentümer
(1)  Der  Eigentümer eines  Grundstücks  kann durch
Erklärung  gegenüber  dem  Grundbuchamt  das
Eigentum an dem Grundstück in Miteigentumsanteile
in  der  Weise  teilen,  dass  mit  jedem  Anteil  das
Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung oder
an  nicht  zu  Wohnzwecken  dienenden  bestimmten
Räumen in  einem auf  dem Grundstück  errichteten
oder zu errichtenden Gebäude verbunden ist.

Weitere Absätze und gesamtes WEG siehe Anlage

Das bedeutet: Der in Abteilung I des Grundbuchs
eingetragene (ursprüngliche) Eigentümer kann das
Eigentum in  verschiedene  Teil-Eigentumsbereiche
aufteilen und für jedes Sondereigentum ein eigenes
Grundbuchblatt anlegen lassen.
Um  Wohnungs-  und  Teileigentum  begründen  zu
können,  sind  folgende  Voraussetzungen
erforderlich:
 Eine Teilungserklärung
 Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung
 Ein Aufteilungsplan.

Beispiel:
Die Begründung von Wohnungseigentum nach § 8
WEG ist ein sehr formaler, nahezu abstrakter Vor-
gang. 

Aufteilung in Eigentumswohnungen;
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Skizze: <Lektion 1>

EG
I.OG
II.OG

Wohnung 1
Wohnung 2
Wohnung 3

Aus einem 3-Familienhaus mit 3 Wohnungen (bisher
ein  Grundbuchblatt)  werden  drei  Eigentums-
wohnungen mit drei eigenen Grundbuchblättern.

2.2 Die Teilungserklärung
Die Teilungserklärung ist die einseitige Erklärung
des  Grundstückseigentümers  gegenüber  dem
Grund-buchamt,  dass  er  sein  bisheriges
Alleineigentum  in  Miteigentumsanteile  aufteilen
will,  so  dass  mit  jedem  Miteigentumsanteil  das
Sondereigentum  an  einer  bestimmten  Wohnung
(oder  an  nicht  zu  Wohnzwecken  dienenden
bestimmten  Räumen)  in  einem  auf  dem
Grundstück  errichteten  oder  zu  errichtenden
Gebäude verbunden wird. Dies gilt gleichermaßen
für die Aufteilung von bestehenden Anwesen sowie
auch für den Neubau von Eigentumswohnungen. 

Die Miteigentumsanteile werden nach Tausendstel 
berechnet.  Ein  gesamtes  Objekt  hat  1000/
Tausendstel oder auch 10.000/ Zehntausendstel.

Unter  „Miteigentumsanteil“  wird  somit  eine  Zahl
verstanden, die den rechnerischen Anteil einer 

<Lektion 1>

26



Verwalter2-Ausbildung WEG

Wohnung im Verhältnis zum gesamten Haus bzw.
der  Wohnanlage  angibt.  Das  gesamte  Haus  hat
dabei  in  der  Summe  stets  die  Zahl  1000  (oder
10.000) Miteigentumsanteile.

Beispiel: Formulierung in der Teilungserklärung
Miteigentumsanteil  von  ......................./1000
(Tausendstel) verbunden mit dem Sondereigentum
an  der  im  Aufteilungsplan  mit  Nr.  ........
bezeichneten  Wohnung  im  .....  Geschoss  /links/
Mitte/rechts  samt  Kellerabteil  Nr.  ....  und
Bodenabteil Nr. ........

2.3 Tausendstel-Berechnung

In  der  Regel  wird  zur  Berechnung  der  Miteigen-
tumsanteile die Wohnfläche zugrunde gelegt. 
Die Formel lautet:
1000 / Summe der m² -Wohnfläche = Tausendstel

Beispiel: 
Eine  Wohnanlage  hat  insgesamt  1000  m²
Wohnfläche,  (=  1000-Tausendstel),  somit  hat  im
Normalfall eine Wohnung von 100 m² einen Anteil
von 100-Tausendstel.

Angenommen, ein Wohnhaus umfasst 10 Woh-
nungen  je  70  m².  Die  Gesamtwohnfläche  des
Hauses beträgt somit 700 m . Ein m² Wohnfläche
umfasst somit 1000   700 m² = 1,429/1000-stel.
Eine  Wohnung  hat  somit  1,429  x  70  =  100,03
Tausendstel. 

Gegenprobe: <Lektion 1>
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100,03 Tausendstel. x 10 Wohnungen = 1000,03,
d.h.  eine  Wohnung  ist  mit  0,03  Tausendstel
abzurunden,  damit  die  Gesamtsumme
1000/Tausendstel ergibt.

Möglich  ist  es,  die  Tausendstel  nach  anderen
Maßstäben  zu  berechnen,  z.B.  nach
Verkaufspreisen,  Staffelung  nach  Lage,
Straßenseite  und  Hofseite,  Punktesystem  usw.
Hierzu  gibt  es  keine  gesetzlich  vorgeschriebene
Regelung.  Die  Berechnung  der  Anteile  liegt  im
Ermessen  des  aufteilenden  Eigentümers,  soweit
keine  groben  Ungerechtigkeiten  -  in  rechtlicher
Hinsicht - entstehen.

Die  Erfahrung  ist  jedoch,  dass,  je  mehr  man
differenziert,  es  immer  schwieriger  wird,  eine
„gerechte“  Aufteilung  vorzunehmen.  Wichtig  ist
eine  gleichmäßige Aufteilung  (der  rechtliche
Gegenbegriff  ist  „ungleichmäßig“,  d.h.  die
Aufteilung darf nicht ungleichmäßig sein). Dies gilt
insbesondere  dann,  wenn  auch  die
Bewirtschaftungskosten,  auf  die  wir  noch  zu
sprechen  kommen  werden,  vom  Eigentümer
ebenfalls nach Tausendstel zu tragen sind. 

Übung:

Bearbeiten Sie bitte folgende Aufgabe:
Ein  6-Familienhaus  besteht  aus  folgenden
Wohnungen:

1) EG links 80 m²           <Lektion 1>
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2) EG rechts 60 m²
3) I.OG links 80 m²
4) I.OG rechts 70 m²
5) II. OG links 80 m²
6) II. OG rechts 70 m²

Aufgabe: Berechnen Sie die 1000stel-Anteile jeder
Wohnung. 

Erarbeiten Sie bitte hier oder extern (extra Blatt,
Textprogramm  etc.)  die  Lösung  nach  diesem
Schema:

a) Die Gesamtwohnfläche beträgt ................... m².

b) Ein m² Wohnfläche hat somit ....... Tausendstel.

c) Anteil der einzelnen Wohnungen 1-6 nach 
Tausendstel:

Tsd. ?

1) EG links 80 m²

2) EG rechts 60 m²

3) I.OG links 80 m²

4) I.OG rechts 70 m²

5) II. OG links 80 m²

6) II. OG rechts 70 m²

Tsd. Summe: ==================

<Lektion 1>

Lösung
a. Die Gesamtwohnfläche beträgt 440 m².

29



Verwalter2-Ausbildung WEG

b. Ein m² Wohnfläche hat somit 2,2727 Tsd.
c. Anteil der einzelnen Wohnungen:

1) EG links 80 m² 181,816 Tsd.
2) EG rechts 60 m² 136,374*) Tsd.
3) I.OG links 80 m² 181,816 Tsd.
4) I.OG rechts 70 m²159,089 Tsd.
5) II. OG links 80 m²181,816 Tsd.
6) II. OG rechts 70 m²159,089 Tsd.
Summe 1000,00 *) 

*) aufgerundet, damit die Summe 1000 ergibt.

In  dieser  Weise  berechnet  nun zum Beispiel  der
Aufteilende  die  Miteigentumsanteile  der
verschiedenen Wohnungen und gibt diese Zahlen
einem  Notar  zur  Ausfertigung  einer
entsprechenden Teilungserklärung. 

Dieser  Teilungserklärung  folgt  in  der  Regel  -
ebenso durch den Notar erstellt - die so genannte
Gemeinschaftsordnung, in der alle Bestimmungen
über  das  Verhältnis  der  künftigen  Wohnungs-
eigentümer zueinander geregelt sind. Dazu später
mehr.

Ende der Leseprobe
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